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Es handelt sich bei dem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. 
Hierbei kann auf die Erstellung eines Umweltberichts verzichtet werden. 

Der Bebauungsplan "Sand- und Lindeläcker" wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt.  

Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Auslegung wurde wie 
folgt durchgeführt: 
 

I. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 

Einholung der  
Stellungnahmen mit Schreiben vom 17.11.2021 

Zeitraum  vom 17.11.2021 – 17.12.2021 

Grundlage Textteil, Begründung und Lageplan jeweils vom 26.10.2021 

 
 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (2) BauGB 
 

Einholung der 
Stellungnahmen mit Schreiben vom xx.yy.xyxy – xx.yy.xyxy 

Zeitraum  vom xx.yy.xyxy 

Grundlage Textteil, Begründung einschließlich Umweltbericht und 
Lageplan jeweils vom xx.yy.xyxy 

 

II. Frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (1) BauGB 
 

Zeitraum vom 15.11.2021 – 17.12.2021 

Grundlage Textteil, Begründung und Lageplan jeweils vom 26.10.2021 

Bekanntmachung 12.11.2021 

 
 Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (2) BauGB 
 

Zeitraum vom xx.yy.xyxy 

Grundlage Textteil, Begründung einschließlich Umweltbericht und 
Lageplan jeweils vom xx.yy.xyxy 

Bekanntmachung  xx.yy.xyxy 
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Folgende Behörden wurden angeschrieben und um Stellungnahme gebeten: 

 

Angeschrieben wurden  Antwort Schreiben 
vom 

Anregung Nr. 

Gemeinde Hochdorf Ja 03.12.2021 Nein l.1 

Gemeinde Albershausen  Ja 18.11.2021 Nein l.2 

EVF GmbH & Co. KG Ja 22.11.2021 Nein l.3 

Deutsche Telekom Ja 06.12.2021 Ja l.4 

Netze BW Ja  07.12.2021 Nein l.5 

Vodafone Ja 17.12.2021 Nein l.6 

Regierungspräsidium Freiburg Ja 07.12.2021 Ja l.7 

Landratsamt Göppingen Ja 14.12.2021 Ja l.8 

Landesamt für Denkmalpflege  Ja 16.12.2021 Ja l.9 

Verband Region Stuttgart Ja 20.12.2021 Nein l.10 

Regierungspräsidium Stuttgart Ja 12.01.2022 Ja l.11 

Landesnaturschutzverband BW Ja 02.01.2022 Ja l.12 

Abfallwirtschaftsbetrieb Göppingen Ja 15.12.2021 Ja l.13 

Stadt Uhingen Ja 22.12.2021 Nein l.14 

 

 

Die Inhalte der eingegangenen Schreiben werden im Folgenden abgewogen.
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l.1 

Gemeinde Hochdorf 

Schreiben vom 
03.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 

 

l.2 

Gemeinde 
Albershausen 

Schreiben vom 
18.11.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.3 

EVF GmbH & Co. 
KG  

Schreiben vom 
22.11.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.3 

  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.4 

Deutsche Telekom 

Schreiben vom 
06.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
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l.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Ausschluss von oberirdischen Leitungen wird 
beibehalten. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.4 

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.4 

  
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.4 

  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Behörde Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 12 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

l.5 

Netze BW 

Schreiben vom 
07.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.6 

Vodafone 

Schreiben vom 
17.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.7 

Regierungspräsidium 
Freiburg 

Schreiben vom 
07.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.7 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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l.7 

 

 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.8 

Landratsamt 
Göppingen 

Schreiben vom 
14.12.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird im 
beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB 
durchgeführt. Daher kann von der Aufstellung des 
Umweltbericht als auch der E-/A Bilanzierung 
abgesehen werden.  
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.8 

 

 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Vermeidungsmaßnahmen werden präzisiert und in 
den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in den Textteil zum Bebauungs-
plan ergänzt. 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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l.8 

  
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erschließungsanlagen sind weitgehend seit Jahrzehnten im 
Bestand vorhanden. Bei Änderungen oder Ergänzungen dieser, 
wird der Erdmassenausgleich angestrebt. Sollte dies nicht 
möglich sein wird ein Abfallverwertungskonzept vorgelegt. 

 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Hinweis wird im Textteil des Bebauungsplans 
ergänzt. 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Flurstücknummern werden im zeichnerischen Teil 
entsprechend platziert und ergänzt.  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird um die 
zwei Flurstücknummern ergänzt.  
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.8 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.9 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

Schreiben vom 
16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Kulturdenkmäler werden in den zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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l.10 

Verband Region 
Stuttgart 

Schreiben vom 
20.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
Kenntnisnahme. Der Verband Region Stuttgart wird 
über die Rechtkraft des Bebauungsplans informiert 
und erhält die Unterlagen in digitaler Form. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Berücksichtigen. 
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l.11 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 

Schreiben vom 
12.01.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird 
entsprechend angepasst. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Behörde Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 25 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

l.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Das Landesamt für Denkmalpflege 
hat bereits am 16.12.2021 Stellung genommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Dem Regierungspräsidium erhält 
nach Inkrafttreten des Bebauungsplans eine 
digitalisierte Ausfertigung. 
 
Kenntnisnahme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Berücksichtigen. 
 
 
Kenntnisnahme. 
Berücksichtigen. 



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Behörde Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 26 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

l.12 

LNV BW 

Schreiben vom 
02.01.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Bei den geplanten großzügigen Grünflächen handelt es sich 
lediglich um Flächen, welche zwingend als Grünflächen erhalten 
bleiben müssen und mit überwiegend heimischen Sträuchern 
bepflanzt werden sollen. Die Grünflächen zwischen den 
Gebäuden in Form der Hausgärten soll weitgehend erhalten 
bleiben. Nicht bebaute aber bebaubare Flächen werden im Sinne 
einer maßvollen Nachverdichtung mit Baufenstern versehen. 
Aufgrund der Überplanung von Bestand wird von einer 
Pflanzbindung von Einzelbäumen abgesehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.12 

 

 

 

 

 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum 
Bodenschutz werden entsprechend ergänzt. 
 
Aufgrund des Altbestands wird die Anzahl der Gartenhütten nicht 
begrenzt. Das Dachwasser wird in einer Retentionszisterne auf 
den Baugrundstücken gesammelt oder bei Gartenhütten i.d.R. 
direkt versickert. 
Festsetzungen bzgl. des Artenschutzes werden im weiteren 
Verfahren ergänzt. 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Pflanzgebot 
wird entsprechend angepasst. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der 
GRZ und den entsprechenden, den Regelungen der BauNVO, 
festgesetzt.  
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Textteil zum 
Bebauungsplan wird entsprechend angepasst. 
 
 
Die Begrenzung der zulässigen Zahl der Wohnungseinheiten 
wird auf sechs erhöht. 
 
 
 
 
Die Hölderlinstraße wird an die im Gebiet bereits bestehenden 
Straßen angepasst und entsprechend als Wohnstraße mit 
Begegnungsverkehr ausgebaut.   

 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Behörde Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 28 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

l.13 

AWB Göppingen 

Schreiben vom 
15.12.2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der 
vorliegenden Planung handelt es sich um eine 
Überplanung eines Bestandsgebietes in welchem 
die Erschließungsanlagen nicht verändert werden 
können. Bei Neuanlagen werden die Belange der 
AWB entsprechend der Möglichkeiten berücksichtigt 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.13 
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l.13 

 

 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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l.13 

 

 

 
Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme. 
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l.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme. 
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l.14 

Stadt Uhingen 

Schreiben vom 
22.12.2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.1 

 

Schreiben vom 
08.11.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Entlang der Grenze zu den Nachbargrundstücken 
999/3 und 999/2 ist im Vorentwurf vom 26.10.2021 
kein Grünstreifen vorgesehen. 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Eine Teilung des Grundstücks ist grundsätzlich 
möglich. 
 
Durch den Bebauungsplan wird die Möglichkeit einer 
Grundstücksteilung nicht beeinflusst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
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ll.2 

 

Schreiben vom 
17.11.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Eine koordinierte städtebauliche Entwicklung und die 
damit einhergehende gesicherte Erschließung ist der 
derzeit nicht gewährleistet. Die Zulässigkeit von 
einzelnen nicht koordinierten Vorhaben kann eine 
zukünftige und nachhaltige Entwicklung wesentlich 
erschweren oder sogar unmöglich machen. Dennoch 
sind innerhalb der privaten Grünflächen 
Nebenanlagen mit bis zu 40 m³ zulässig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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ll.3 

 

Schreiben vom 
13.12.2021 

 

 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
Durch die geringe Anzahl an vorhandenen öffentlichen 
Parkplätzen auf öffentlichen Verkehrsflächen aufgrund der 
großzügigen Grundstückszufahrten und durch die 
Nachverdichtung innerhalb des Geltungsbereiches ist es 
notwendig für ausreichend Stellplätze zu sorgen, um den deutlich 
erhöhten Eigenbedarf abzudecken. Außerdem sind nicht 
überdachte Stellplätze sowohl auf den überbaubaren als auch auf 
den nicht überbaubaren Flächen zugelassen, sodass genug 
Gestaltungsspielraum für die Herstellung der geforderten 
Stellplätze gegeben ist. Ebenso werden die Grundstücksgrößen 
für ausreichend erachtet. 
Trotz der guten Anbindung an die Innenstadt und den Bahnhof 
kann aufgrund der immer komplexer werdenden 
Verkehrsbeziehungen und einem mobilen Lebensstil junger 
Familien nicht damit gerechnet werden, dass sich dadurch die 
Anzahl der Fahrzeuge pro Wohnung entscheidend reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.4 

 

Schreiben vom 
07.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
Die Kennzeichnung von Grenzen, an welchen 
Doppelhaushälften zusammengebaut werden 
müssen, wird aus dem zeichnerischen Teil entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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ll.5 

 

Schreiben vom 
14.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Legende wird dahingehend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Änderung des 
Bebungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kennzeichnung von Grenzen, an welchen Doppelhaushälften 
zusammengebaut werden müssen, sowie die unverbindlich 
geplanten Grundstücksgrenzen werden aus dem zeichnerischen 
Teil entfernt. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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ll.5 

  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Öffentlichkeit Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 43 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insbesondere im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung ist die zwingende Erforderlichkeit der 
Erschließungsanlage zur Sicherung einer geordneten 
Erschließung der Grundstücke erforderlich. Des Weiteren erfordert 
die Neuordnung von Grundstücken innerhalb der gesetzlichen 
Vorgaben das Vorliegen eine Bebauungsplanes nach § 30 BauGB 
welcher nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige 
Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke ausweist. 
 
 
 
 
 
Bei einer ausgewiesen Verkehrsfläche von min. 6,80 m kann nach 
den einschlägigen Richtlinien zur Anlage von 
Erschließungsstraßen, entsprechend des vorliegenden 
Gebietscharakters, eine mehr als auskömmliche Straßenbreite 
unterstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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ll.5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
Die entsprechende Festsetzung entfällt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begrenzung der zulässigen Zahl der 
Wohnungseinheiten wird angepasst. 
 

 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Textteil zum 
Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. Bereits vorhandene 
Pflanzen sind in den mit einem Pflanzgebot gekennzeichneten 
Flächen zu erhalten.  
 
 
 
Eine Pflanzliste mit heimischen landschafts- und standortgerech-
ten Sträuchern wird ergänzt. 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
An den Festsetzungen wird entsprechend der rechtlichen 
Grundlagen festgehalten. Die Nutzung der Flächen zwischen den 
Gebäuden, wie festgesetzt, ist ein wesentliches und prägendes 
städtebauliches Element. Zum einen in der Angebotsplanung als 
auch im Bestand. 
 
 
Die in Ziff. 10.1 des Textteils zum Bebauungsplan vorgesehenen 
Festsetzungen schränken die Bebaubarkeit des Grundstücks in 
seiner Nutzung nicht unverhältnismäßig ein. Das ausgewiesen 
Baufenster ermöglicht entsprechend der Grundstückgröße und 
Ausrichtung eine adäquate Ausnutzung dieses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
Die städtebauliche Planung spiegelt in diesem Bereich in Bezug 
auf die Erschließungsanlagen lediglich die Planung, welche bereits 
in der rechtskräftigen Ortsbausatzung dargestellt ist, wider. In 
Bezug auf die Bebauungsmöglichkeit ist in diesem Bereich 
innerhalb der vorliegenden Planung sogar noch eine flexiblere 
Bebauung möglich. In die grundsätzliche städtebauliche 
Zielsetzung wird durch die aktuelle Planung nicht eingegriffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  



Bebauungsplan „Sand- und Lindeläcker“ der Stadt Ebersbach an der Fils 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Öffentlichkeit Stellungnahmen – Anregungen und Bedenken                           Abwägung GR-Beschluss 

 

Seite 49 von 68  |  20.01.2022  |  sc - 200258   

 

ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Verstoß gegen die Ziele der Regionalplanung liegt nicht vor, 
da nach den Festsetzungen des Bebauungsplans die geforderte 
Bruttowohndichte erfüllt werden kann. Dennoch wird die 
Festsetzung der Anzahl der Wohneinheiten auf sechs erhöht.  
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.5 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

ll.5 

  
Kenntnisnahme. 

 
Kenntnisnahme. 
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ll.6 

 

Schreiben vom 
13.12.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.6 

  
 
 
 
 
 
Bei dem freien Grundstück handelt es sich vermutlich um die Flst. 
Nr. 1002. Die überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich an 
dem bestehenden Baulinienplan von 1928. Es ist keine 
Benachteiligung des Grundstücks 1002 ableitbar. 
Eine koordinierte städtebauliche Entwicklung und die damit 
einhergehende gesicherte Erschließung ist der derzeit nicht 
gewährleistet. Die Zulässigkeit von einzelnen nicht koordinierten 
Vorhaben kann eine zukünftige und nachhaltige Entwicklung 
wesentlich erschweren oder sogar unmöglich machen. 
 
Hier wir vermutlich auf die Anzahl der Wohneinheiten abgestellt. 
Diese Festsetzung wird angepasst. Die Errichtung eines 3 
Familienhauses ist daher auch zukünftig möglich. 
 
 
 
 
 
Die Begrenzung der zulässigen Zahl der Wohnungseinheiten wird 
auf sechs Wohneinheiten erhöht. 
 
 
 
Der Geltungsbereich bleibt erhalten. 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Hierbei handelte es sich um einen redaktionellen Fehler, welcher 
behoben wurde. Die Kosten des Bebauungsplanverfahrens trägt 
die Stadt. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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ll.6 
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ll.7 

 

Schreiben vom 
14.12.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.7 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ein Verstoß gegen die Ziele der Regionalplanung liegt nicht vor, 
da nach den Festsetzungen des Bebauungsplans die geforderte 
Bruttowohndichte erfüllt werden kann. Dennoch wird die 
Festsetzung der Anzahl der Wohneinheiten auf sechs erhöht. 
 
 
 
 
Die Festsetzung der GRZ auf 0,3 entspricht im Wesentlichen der 
im Bestand vorliegenden Nutzungsdichte. 
Die Festsetzung bzgl. der Anzahl von Wohneinheiten wird 
angepasst. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer geordneten 
Erschließung des Flst.Nr. 984/13 nicht entgegen. 
Die städtebauliche Planung spiegelt in diesem Bereich in Bezug 
auf die Flächen nach § 9 Ziff 25 BauGB lediglich die in der 
Örtlichkeit prägenden Bereiche und Elemente dar, welche bereits 
in der rechtskräftigen Ortsbausatzung dargestellt waren.  
 
 
 
 
Die Kennzeichnung von Grenzen, an welchen Doppelhaushälften 
zusammengebaut werden müssen, entfällt. 
 
Festsetzung entfällt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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Die Kennzeichnung von Grenzen, an welchen Doppelhaushälften 
zusammengebaut werden müssen, entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Erschließung des genannten Bereiches war schon in der 
Ortsbausatzung über die Hölderlinstraße vorgesehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.7 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Innerhalb des Bebauungsplanverfahrens werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche 
Bebauung als auch der Erschließung geschaffen. 
 
 
 
 
Die Begrenzung der Hausgrundfläche von 150 m² wird 
aufgehoben. 
 
Es wird lediglich die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.  
 
 
Durch die Festsetzung von Rücksprüngen bei Flachdächern, wird 
die Dominanz der Ansichtsflächen in den obersten Geschossen 
reduziert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.8 

 

Schreiben vom 
14.12.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen 
werden aktualisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Textteil des Bebauungsplans werden die Ausnahmen gem. § 4 
(3) BauNVO gem. § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. Dies hat zur 
Folge, dass lediglich Wohngebäude, die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störenden Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
zugelassen sind. Aufgrund von bereits existierenden Nutzungen im 
Geltungsbereich und der Tatsache, dass in einem reinen 
Wohngebiet oder besonderen Wohngebiet der Nutzungsmix weiter 
eingeschränkt wird, wurde dem Gebiet der am nächsten 
kommenden Gebietscharakter, hier ein allgemeines Wohngebiet, 
festgesetzt. 
Von einer Änderung des Geltungsbereichs wird abgesehen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes. 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Die Begrenzung der Hausgrundfläche von 150 m² wird 
aufgehoben. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begrenzung der zulässigen Zahl der 
Wohnungseinheiten wird auf sechs erhöht. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anzahl der Wohneinheiten wird angepasst und die 
Festsetzung der maximalen Hausgrundfläche entfällt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
Wie auch in der Planzeichnung erkennbar ist, soll auch weiterhin 
in diesem Bereich nur eine Randbebauung zulässig sein. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Begrenzung der zulässigen Zahl der 
Wohneinheiten wird erhöht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der Begründung ursprünglich angeführte Formulierung 
„untypische Verdichtung verhindern, um den Charakter als 
Landhausviertel zu erhalten“ bezog sich auf die für ein 
Landhausviertel untypische Bebauung mit Gebäuden welche 
mehrere Wohneinheiten umfassen. Im Hinblick auf die 
Grundstückgrößen kann auch bei einer maßvollen 
Nachverdichtung dieser Charakter erhalten bleiben. In diesem 
Bereich befinden sich östlich und westlich bereits heute Gebäude 
welche wesentlich näher an die Steinbergstraße heranrücken. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von den vorgesehenen Festsetzungen in Bezug auf die Trauf- und 
Firsthöhen wird abgesehen und entfällt. Als Maß der baulichen 
Nutzung wird die Zahl der Vollgeschossen mit Z=II festgesetzt. 
Diese Festsetzung war auch schon in der Ortsbausatzung 
enthalten. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befestigungen entlang von Erschließungsstraßen welche sich über 
die gesamte Grundstückslänge erstrecken, wirken sich negativ auf 
das Erscheinungsbild des Straßenraumes aus. Insbesondere in 
„Landhausvierteln“ ist der Charakter von eingegrünten 
Grundstücken und wenig Verkehrsfläche auf privaten 
Grundstücken prägend. Eine maximal 10m breite Befestigung ist 
mehr wie ausreichend um die notwendige Anzahl von Stellplätzen 
zu errichten. Bei der Errichtung von vier Stellplätzen á 2,5 m Breite 
und 5 m Länge mit dahinter liegenden Garagen, können schon 8 
Stellplätze nachgewiesen werden. Was wiederum 5 
Wohneinheiten ermöglichen würde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes. 
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ll.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich 
wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen 
werden aktualisiert. 
Die Begrenzung der zulässigen Zahl der Wohnungseinheiten wird 
angepasst. 
 
Siehe oben Ziff. 3 
 
 
Siehe oben Ziff. 4 
 
 
Siehe oben Ziff. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
Änderung des 
Bebauungsplans 
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ll.9 

 

Schreiben vom 
14.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen werden nach Westen und Osten erweitert. 
 
 
Eine koordinierte städtebauliche Entwicklung und die damit 
einhergehende gesicherte Erschließung ist der derzeit nicht 
gewährleistet. Die Zulässigkeit von einzelnen nicht koordinierten 
Vorhaben kann eine zukünftige und nachhaltige Entwicklung 
wesentlich erschweren oder sogar unmöglich machen. Vor diesem 
Hintergrund kann eine Erweiterung der Baugrenze in Richtung 
Norden nicht erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 

 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes 
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ll.9 

  
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen werden nach Westen und Osten erweitert. 
 
 
Eine koordinierte städtebauliche Entwicklung und die damit 
einhergehende gesicherte Erschließung ist der derzeit nicht 
gewährleistet. Die Zulässigkeit von einzelnen nicht koordinierten 
Vorhaben kann eine zukünftige und nachhaltige Entwicklung 
wesentlich erschweren oder sogar unmöglich machen. Vor diesem 
Hintergrund kann eine Erweiterung der Baugrenze in Richtung 
Norden nicht erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Änderung des 
Bebauungsplans. 

 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes 
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ll.10 

 

Schreiben vom 
17.12.2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um eine Durchlüftung des Gebiets zu gewährleisten werden, wie 
im Vorentwurf dargestellt, die großzügigen Freiflächen zwischen 
den Baugrenzen freigehalten und Festsetzungen wie Pflanzgebote 
getroffen. 
 
 
Im Gebiet wird lediglich eine maßvolle Nachverdichtung 
angestrebt. Grünordernische Festsetzungen, die Ausgestaltung 
der unbebauten Flächen und auch das Maß der baulichen Nutzung 
sorgen dafür, dass die ökologische Qualität innerhalb des 
Plangebiets erhalten bleibt. 
 
 
 
 
 
Eine Wendeplatte ist im vorliegenden Bebauungsplan nicht 
vorgesehen und kann auch auf Grund der zu kleinen vorhandenen 
öffentlichen Fläche auch nicht ausgewiesen werden. 
 
 
Die Erschließung der südl. Baureihe über die Beethovenstraße 
würde einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen und im 
Weiteren unnötig Flächen für die Erschließung versiegeln. Eine 
Beeinträchtigung bzw. eine übergebührende Belastung durch ein 
erhöhtes Verkehrsaufkommen ist aus Basis der Planung nicht 
ableitbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes. 
 
 
 
Keine Änderung des 
Bebauungsplanes 
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ll.10 

 

 

 

 
 
Durch die ergänzenden Festsetzungen der Pflanzgebote und -
bindungen soll die Artenvielfalt im Gebiet weitestgehend erhalten 
bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
Helle Grautöne sind weiterhin in sämtlichen Abstufungen möglich. 
Dabei wird lediglich darauf geachtet, dass der Hellbezugswert, 
auch bei anderen Farben, über 60% liegt.  
Die Fassadengestaltung ist eine rein gestalterische Festsetzung 
und ist nicht in Verbindung mit einem möglichen Aufheizen der 
Fassaden zu bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Änderung des 
Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 


